
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 13. April 2015
GZ. BMF-310205/0020-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3675/J vom 13. Februar 2015 der 

Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich 

Folgendes mitzuteilen: 

 

Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass mit der vorliegenden schriftlichen 

parlamentarischen Anfrage kein Gegenstand der Vollziehung durch das Bundesministerium 

für Finanzen angesprochen wird. Die Fragen sind damit vom Interpellationsrecht gemäß 

Art. 52 Abs. 1 und 2 B-VG beziehungsweise § 90 GOG-NR nicht umfasst ist, da die 

Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bei der Verwaltung der Währungsreserven nicht 

hoheitlich tätig wird und diesbezüglich auch keine Ingerenzmöglichkeiten des 

Bundesministeriums für Finanzen bestehen. Die Verwaltung der Währungsreserven zählt zu 

den grundlegenden Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB). Gemäß 

Art. 130 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie Art. 7 

des ESZB/EZB-Statuts hat die Verwaltung der Währungsreserven durch die OeNB autonom, 

das heißt frei von allfälligen Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen 

der Union, der Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderer Stellen, zu erfolgen.  
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Auf Basis einer von der OeNB eingeholten Stellungnahme kann jedoch zu den Fragen wie 

folgt Stellung genommen werden: 

 

Zu 1. bis 3. sowie 5. und 6.: 

Wie durch das Direktorium der OeNB angekündigt, wird das bestehende Gold-Lagerstellen-

konzept evaluiert und das Ergebnis im Anschluss kommuniziert. 

 

Zu 4.: 

Die OeNB gibt wie auch das Bundesministerium für Finanzen zu Vorgehensweisen anderer 

Notenbanken grundsätzlich keine Stellungnahmen ab, weist jedoch darauf hin, dass die 

Belgische Nationalbank am 5. Februar 2015 verlautbarte, dass sie, anders als in der 

vorliegenden schriftlichen parlamentarischen Anfrage angenommen, nicht beabsichtigt, ihre 

Goldreserven nach Belgien rückzuführen. 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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